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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREll~~ 

A. Z.: S - 185/Sch 

Betreff: 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 Wl4 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom """"""""""""" 

A.Z •.................. Wien, am 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Betreff: Entwurf einer Novelle zum Bundesgesetz über das 
Studium der Rechtswissenschaften 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 
beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Ent­
wurf. einer Novelle zum Bundesgesetz über das Studium der 
Rechtswissenschaften mit der Bitte um Kenntnisnahme zu über­
reichen. 

25 Beilagen 
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ABSCHRIFl 
PKÄSIDENTENKONFERENZ 

DEI LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

AoZo: S - 185/Sch 
Zum Schreiben vom 100101985 
Zur Zahl 68 218/1-UK/85 

An das 
Bundesministerium für Wissenschaft 
unn. Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

. 1 8. März 1985 
Wien, am .................................................. . 
Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 0141,631131, Fernschreiber 13/5451 
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Betreff: Entwurf einer Novelle zum Bundosgesetz über dan 
Studium der Rechtswissenschaften 

Die Präsidentpnkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
beehrt sich, dem Bundesministerium für Wissenschaft un~ Forschung 
zu dem ob0n genannten Novellenentwurf folgende Stellungnahme 
bekannzugeben: 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern befür­
wort~t die vorgeschlagenpn Änderung~n des Bundesgesetzes über 
das Studium der Rechtswiss~nschaften, insbesondere den Ent­
fall der sogenannten Kcrnfächerklauselo Nicht unwidersprochen 
hleiben können jedoch die Ausführungen in den Erläuternden 
Bemörkungen, die die Gründe für das bisher nicht befriedige'nd6 
Funktionip.ren der juristisch~n Studienreform nicht in der ge­
setzlichen Regelung, die sich offenbar als unzweckmäßig er­
wiesen hat, sondern allein im Verhalten der Studenten sehen 
woll~no Das Streben nach raschem Studienabschluß sollte man 
den Studierenden nicht zum Vorwurf macheno 

Zum Wahlfächerkatalog des § 5 AbSa 2 Zo 9 wird bemerkt: Der 
Schutz und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen wird 
zu einem immer drängender werdenden Problem der Gesellschaft 
und damit auch des Rechtso Dem sollte durch die Installierung 
eines einschlägigen Wahlfaches, das "Agrar- und Umweltrecht" 
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genannt werden könnte, Rechnung getragen werdeno Diesem 
Rechtsboreich kommt sicherlich aktuellere und umfassendere 
Bedeutung zu als dem im Entwurf vorgesehenen Wahlfach 
IIGrundzüge fremder Privatrechtssystemello Die Verbindung 
von Agrarrecht und Umweltrecht würde sachgerecht der Be­
deutung der Land- und Forstwirtschaft und ihrer Rechtsbe­
züge für die Umwelt Rechnung trageno IIAgrar- und Umwclt­
revht ll wird auch zoBo in der BRD zunehmend als Einheit ge­
seh~n (vglo den Namen der bedeutenden r~chtswissenschaft­
lichen Vereinigung "Deutsche Gesellschaft für Agrarrecht, 
Vereinigung für Agrar- und Umweltrecht eoVolI mit dem Sitz 
in Frankfurt) 0 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellung­
nahme durch Übersendung von 25 Abzügen verständigto 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 

tr.: .. !.' , 
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